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(54) BÜRSTE ZUR VERWENDUNG MIT EINER MOTORSENSE

(57) Die Erfindung betrifft eine Bürste (1) zur Ver-
wendung mit einer Motorsense mit einer Außenkappe
(4), mit einer Innenkappe (5), mit einer Vielzahl von Bürs-
tenzöpfen (6) und mit einer Lochscheibe (7), die eine
Vielzahl von Ausnehmungen (8) zum Aufnehmen der
Bürstenzöpfe (6) aufweist. Die Innenkappe (5) weist eine
zu der Außenkappe (4) hin gerichtete Kröpfung (11) auf.
Die Außenkappe (4) und die Innenkappe (5) weisen je-
weilige, zum Eingriff eines Verbindungselements (2) der
Motorsense dienende Bohrungen (9) auf. Die Lochschei-

be (7) weist eine Bohrung (10) mit einer derartigen Größe
auf, dass die Kröpfung (11) der Innenkappe (5) die Boh-
rung (10) der Lochscheibe (7) durchgreift. Die Innenkap-
pe (5) liegt mit ihrer sich zwischen der Kröpfung (11) und
der Bohrung (9) der Innenkappe (5) befindenden Plan-
fläche (12) an einer der Innenkappe (5) zugerichteten
Planfläche (13) der Außenkappe (4) an. Die Innenkappe
(5) und die Außenkappe (4) sind im Bereich ihrer Plan-
flächen (12,13) miteinander verbunden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bürste zur Verwen-
dung mit einer Motorsense, mit einer Außenkappe, mit
einer Innenkappe, mit einer Vielzahl von Bürstenzöpfen
und mit einer Lochscheibe, die eine Vielzahl von Aus-
nehmungen zum Aufnehmen der Bürstenzöpfe aufweist,
nach der im Oberbegriff von Anspruch 1 näher definierten
Art.
[0002] Eine gattungsgemäße Bürste ist aus der DE 20
2019 104 172 U1 bekannt. Zwar ist diese Bürste an ein
spezielles System zur Verbindung zwischen Elektro-
werkzeugen, beispielsweise Winkelschleifern, und den
darin verwendeten Schleif- bzw. Bürstwerkzeugen an-
gepasst, die grundsätzliche Bauform dieser Bürste kann
jedoch auch mit Motorsensen verwendet werden.
[0003] Das Problem bei der Verwendung dieser Bürs-
ten mit Motorsensen besteht jedoch darin, dass das auf
Seiten der Motorsense vorgesehene Verbindungsele-
ment so ausgebildet ist, dass die bekannten Bürsten
nicht optimal aufgenommen werden können. Allerdings
verhindert die Konstruktion der bekannten Bürsten eine
Anpassung derselben an das Verbindungselement der
Motorsense.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Bürste für die Verwendung mit einer Motor-
sense zu schaffen, die einerseits eine zuverlässige und
eine hohe Qualität bietende Konstruktion aufweist und
die andererseits sicher mit der Schnittstelle einer Motor-
sense verbunden werden kann.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
in Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.
[0006] Die erfindungsgemäße Größe der Bohrung der
zur Aufnahme der Bürstenzöpfe dienenden Lochscheibe
ermöglicht es, dass die Kröpfung der Innenkappe die
Lochscheibe durchgreift, so dass die Innenkappe mit der
Außenkappe in Kontakt kommen bzw. an derselben an-
liegen kann.
[0007] Dadurch kann die Bürste in diesem Bereich, in
dem das Verbindungselement der Motorsense die Boh-
rung derselben durchgreift, mit einer sehr flachen bzw.
eine geringere Dicke als bekannte Lösungen aufweisen-
den Konstruktion ausgeführt werden, wodurch die erfin-
dungsgemäße Bürste letztendlich sicher mit der Motor-
sense verbunden werden kann. Auf diese Weise kann
die erfindungsgemäße Bürste im Gegensatz zu den bis-
herigen Lösungen sicherer an einer Motorsense ange-
bracht und mit derselben betrieben werden.
[0008] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Lö-
sung ist deren hohe Steifigkeit, da es erfindungsgemäß
möglich ist, die Innenkappe und die Außenkappe im Be-
reich ihrer Planflächen miteinander zu verbinden, was
zu dieser Erhöhung der Steifigkeit führt.
[0009] In einer sehr vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung kann vorgesehen sein, dass eine sich durch die
Kröpfung der Innenkappe ergebende Ausnehmung der
Innenkappe einen derartigen Durchmesser aufweist,
dass eine Andrückscheibe der Motorsense darin auf-

nehmbar ist. Auf diese Weise wird eine besonders gute
Verbindung der Bürste zu der Motorsense erreicht und
es kann sichergestellt werden, dass sich die Mutter, mit
der die Andrückscheibe gegen die Bürste verspannt wird,
nicht lösen kann.
[0010] Eine besonders sichere Verbindung der Innen-
kappe mit der Außenkappe ergibt sich, wenn diese Bau-
teile im Bereich ihrer Planfläche miteinander verschweißt
sind und damit keine Störkanten zum Spannen der Bürs-
te entstehen.
[0011] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung kann darin bestehen, dass die Lochscheibe zwi-
schen 20 und 40, vorzugsweise zwischen 25 und 35,
besonders bevorzugt 30, Ausnehmungen zum Aufneh-
men der Bürstenzöpfe aufweist. Diese Anzahl an Aus-
nehmungen, in denen eine entsprechende Anzahl an
Bürstenzöpfen aufgenommen ist, stellt einen sehr guten
Kompromiss aus einer kompakten Bauform der Bürste
und einer guten Nutzbarkeit derselben dar.
[0012] Ein guter Kompromiss aus einer kompakten
Bauform der Bürste und einer ausreichenden Festigkeit
derselben ergibt sich, wenn die Lochscheibe eine Dicke
von 2 bis 4 mm, vorzugsweise 2,5 bis 3,5 mm, besonders
bevorzugt 3 mm, aufweist.
[0013] Wenn in einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung die Ausnehmungen der Lochscheibe
als Langlöcher ausgebildet sind, so lassen sich die Bürs-
tenzöpfe besonders gut und sicher durch die Lochschei-
be aufnehmen.
[0014] Dabei kann des Weiteren vorgesehen sein,
dass die Langlöcher eine Breite von 3 bis 5 mm, vorzugs-
weise 3,5 bis 4,5 mm, besonders bevorzugt 4 mm, auf-
weisen. Auch hierdurch ist ein guter Kompromiss aus
einer ausreichenden Festigkeit der Lochscheibe einer-
seits und der Möglichkeit zur Aufnahme ausreichend gro-
ßer und eine gute Bearbeitung ermöglichender Bürsten-
zöpfe gegeben.
[0015] Dasselbe gilt für eine weitere vorteilhafte Aus-
führungsform, bei der die Langlöcher eine Länge von 6
bis 8 mm, vorzugsweise 6,5 bis 7,5 mm, besonders be-
vorzugt 7 mm, aufweisen.
[0016] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass der
Abstand zwischen den Ausnehmungen der Lochscheibe
in Umfangsrichtung derselben 3 bis 5 mm, vorzugsweise
3,5 bis 4,5 mm, besonders bevorzugt 3,8 bis 3,9 mm,
beträgt. Diese Lösung ermöglicht die Aufnahme einer
Vielzahl von Bürstenzöpfen bei einer ausreichenden
Festigkeit der Lochscheibe.
[0017] Um die Kröpfung der Innenkappe auf einfache
Weise durch die Bohrung der Lochscheibe führen zu kön-
nen und dennoch eine ausreichende Festigkeit der Loch-
scheibe zu erreichen, kann außerdem der Durchmesser
der Bohrung der Lochscheibe 45 bis 60 mm, vorzugs-
weise 50 bis 56 mm, besonders bevorzugt 53 mm, be-
tragen. Auf diese Weise kann eine bestimmte Andrück-
scheibe der Motorsense besonders einfach innerhalb der
Kröpfung aufgenommen werden.
[0018] Nachfolgend ist ein Ausführungsbeispiel der Er-
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findung anhand der Zeichnung prinzipmäßig dargestellt.
[0019] Es zeigt:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße
Bürste zur Verwendung mit einer Motorsense;

Fig. 2 die Bürste aus Fig. 1 in einem mit einem Ver-
bindungselement einer Motorsense verbunde-
nen Zustand;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der Bürste aus
Fig. 1;

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine Lochscheibe der erfin-
dungsgemäßen Bürste; und

Fig. 5 einen Schnitt nach der Linie V-V aus Fig. 4.

[0020] Die Figuren 1 und 2 zeigen eine Bürste 1, die
zur Verbindung mit einer nicht dargestellten Motorsense
vorgesehen ist. Von der Motorsense ist in Fig. 2 lediglich
ein Verbindungselement 2 dargestellt, von dem sich ein
Schraub- bzw. Gewindeabschnitt 2a durch die Bürste 1
erstreckt. Das Verbindungselement 2 weist des Weiteren
eine dem Gewindeabschnitt 2a abgewandte und der Mo-
torsense zugewandte, sich auf der Außenseite der Bürs-
te 1 abstützende Auflagescheibe 2b, eine auf den Ge-
windeabschnitt 2a aufgeschraubte Mutter 2c und eine
sich auf der Innenseite der Bürste 1 abstützende An-
drückscheibe 2d auf. Die Bürste 1 wird demnach durch
das Aufschrauben der Mutter 2c zwischen der Auflage-
scheibe 2b und der Andrückscheibe 2d verspannt und
an der Motorsense fixiert. Wenn die Bürste 1 von der
Motorsense angetrieben wird, kann sie um eine Rotati-
onsachse 3 rotieren. Dabei besteht zwischen dem
Schraub- bzw. Gewindeabschnitt 2a und der Andrück-
scheibe 2d eine formschlüssige Verbindung, beispiels-
weise in Form einer Außenverzahnung auf dem Schraub-
bzw. Gewindeabschnitt 2a und einer mit der Außenver-
zahnung in Eingriff stehen den Innenverzahnung der An-
drückscheibe 2d. Dadurch kann sich im Betrieb die Mut-
ter 2c durch die Reaktionskräfte der angetriebenen Bürs-
te 1 nicht ungewollt lösen.
[0021] Die Bürste 1 weist eine Außenkappe 4, eine In-
nenkappe 5, eine Vielzahl von Bürstenzöpfen 6 und eine
Lochscheibe 7 auf, die eine Vielzahl von Ausnehmungen
8 zum Aufnehmen der Bürstenzöpfe 6 aufweist. In dem
Zustand, in dem die Bürstenzöpfe 6 in den Ausnehmun-
gen 8 der Lochscheibe aufgenommen sind, wird die
Lochscheibe 7 auch als gezopfte Scheibe bezeichnet.
Die Außenkappe 4 und die Innenkappe 5 weisen jeweils
eine Bohrung 9 auf, die zur Aufnahme des Verbindungs-
elements 2 dient.
[0022] Auch die Lochscheibe 7 weist eine Bohrung 10
auf, deren Größe jedoch derart ist, dass eine zu der Au-
ßenkappe 4 hin gerichtete Kröpfung 11 der Innenkappe
5 die Bohrung 10 der Lochscheibe 7 durchgreifen kann.
Die Bohrung 10 der Lochscheibe 7 ist also deutlich grö-

ßer als die Bohrung 9 der Außenkappe 4 und der Innen-
kappe 5. Durch die Kröpfung 11 der Innenkappe 5 ent-
steht auf der Innenseite der Innenkappe 5 eine Ausneh-
mung 5a, in der die Andrückscheibe 2d aufgenommen
ist. Der Durchmesser der Ausnehmung 5a ist also so
groß, dass die Andrückscheibe 2d darin Platz findet.
[0023] Die Innenkappe 5 liegt mit einer sich zwischen
der Kröpfung 11 und der Bohrung 9 der Innenkappe 5
befindenden Planfläche 12 an einer der Innenkappe 5
zugerichteten Planfläche 13 der Außenkappe 4 an. Die
Innenkappe 5 und die Außenkappe 4 sind dabei im Be-
reich ihrer Planflächen 12 und 13 miteinander verbun-
den. Im vorliegenden Fall erfolgt diese Verbindung der
Innenkappe 5 mit der Außenkappe 4 im Bereich der Plan-
flächen 12 und 13 mittels Verschweißen.
[0024] Durch diese Konstruktion kann die addierte Hö-
he der Außenkappe 4 und der Innenkappe 5 in dem Be-
reich der Bohrung 9, d.h. die Erstreckung der Bohrung 9
in Längsrichtung der Rotationsachse der Bürste 1, 3,5
mm oder weniger betragen, da die Lochscheibe 7 sich
aufgrund der Größe der Bohrung 10 in diesem Bereich
nicht mehr zwischen der Außenkappe 4 und der Innen-
kappe 5 befindet und demnach nichts zu der dieser Er-
streckung der Bohrung 9 in Längsrichtung der Rotations-
achse der Bürste 1 beiträgt. Dadurch kann die Bürste 1
sicher an dem Verbindungselement 2 der Motorsense
angebracht werden, wobei außerdem gewährleistet ist,
dass die oben beschriebene formschlüssige Verbindung
zwischen dem Schraub- bzw. Gewindeabschnitt 2a und
der Andrückscheibe 2d hergestellt werden kann.
[0025] In Fig. 3 ist die Bürste 1 in einer perspektivi-
schen Ansicht dargestellt.
[0026] Die Figuren 4 und 5 zeigen ein Ausführungs-
beispiel der Lochscheibe 7 vor der Einführung der Bürs-
tenzöpfe 6 in die Ausnehmungen 8. Die Lochscheibe 7
dieses konkreten Ausführungsbeispiels weist 30 Aus-
nehmungen 8 zum Aufnehmen einer entsprechenden
Anzahl an Bürstenzöpfen 6 auf, wobei bei der Größe der
dargestellten Bürste 1, die einen Außendurchmesser
bzw. Nenndurchmesser (gemessen an der breitesten
Stelle der Bürstenzöpfe 6) von 145mm, bei einem Au-
ßendurchmesser der Lochscheibe 7 von 90 mm, auf-
weist, grundsätzlich zwischen 20 und 40, vorzugsweise
zwischen 25 und 35 Ausnehmungen 8 vorgesehen sind.
Die Lochscheibe 7 weist im vorliegenden Fall eine Dicke
von 2 bis 4 mm, vorzugsweise 2,5 bis 3,5 mm, besonders
bevorzugt 3 mm, auf.
[0027] Der Durchmesser der Bohrung 10 der Loch-
scheibe 7 beträgt im vorliegenden Fall 45 bis 60 mm,
vorzugsweise 50 bis 56 mm, besonders bevorzugt 53
mm.
[0028] Wie in Fig. 4 zu erkennen ist, sind die Ausneh-
mungen 8 der Lochscheibe 7 als Langlöcher ausgebildet.
Die Langlöcher weisen im dargestellten Ausführungsbei-
spiel eine Breite von 3 bis 5 mm, vorzugsweise 3,5 bis
4,5 mm, besonders bevorzugt 4 mm, und eine Länge von
6 bis 8 mm, vorzugsweise 6,5 bis 7,5 mm, besonders
bevorzugt 7 mm, auf. Der Abstand zwischen den Aus-
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nehmungen 8 der Lochscheibe 7 in Umfangsrichtung
derselben beträgt dabei 3 bis 5 mm, vorzugsweise 3,5
bis 4,5 mm, besonders bevorzugt 3,8 bis 3,9 mm.
[0029] Die genannten Zahlen- und Maßangaben be-
ziehen sich auf eine Bürste 1 mit einem Außen- bzw.
Nenndurchmesser von 145 mm. Änderungen des Nenn-
durchmessers der Bürste 1 führen selbstverständlich zu
entsprechenden Änderungen der Zahlen- und Maßan-
gaben.

Patentansprüche

1. Bürste (1) zur Verwendung mit einer Motorsense mit
einer Außenkappe (4), mit einer Innenkappe (5), mit
einer Vielzahl von Bürstenzöpfen (6) und mit einer
Lochscheibe (7), die eine Vielzahl von Ausnehmun-
gen (8) zum Aufnehmen der Bürstenzöpfe (6) auf-
weist, wobei die Innenkappe (5) eine zu der Außen-
kappe (4) hin gerichtete Kröpfung (11) aufweist, und
wobei die Außenkappe (4) und die Innenkappe (5)
jeweilige, zum Eingriff eines Verbindungselements
(2) der Motorsense dienende Bohrungen (9) aufwei-
sen,
dadurchgekennzeichnet, dass
die Lochscheibe (7) eine Bohrung (10) mit einer der-
artigen Größe aufweist, dass die Kröpfung (11) der
Innenkappe (5) die Bohrung (10) der Lochscheibe
(7) durchgreift, dass die Innenkappe (5) mit ihrer sich
zwischen der Kröpfung (11) und der Bohrung (9) der
Innenkappe (5) befindenden Planfläche (12) an ei-
ner der Innenkappe (5) zugerichteten Planfläche
(13) der Außenkappe (4) anliegt, und dass die In-
nenkappe (5) und die Außenkappe (4) im Bereich
ihrer Planflächen (12,13) miteinander verbunden
sind.

2. Bürste nach Anspruch 1,
dadurchgekennzeichnet, dass
eine sich durch die Kröpfung (11) der Innenkappe
(5) ergebende Ausnehmung (5a) der Innenkappe (5)
einen derartigen Durchmesser aufweist, dass eine
Andrückscheibe (2d) der Motorsense darin auf-
nehmbar ist.

3. Bürste nach Anspruch 1 oder 2,
dadurchgekennzeichnet, dass
die Innenkappe (5) und die Außenkappe (4) im Be-
reich ihrer Planflächen (12,13) miteinander ver-
schweißt sind.

4. Bürste nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurchgekennzeichnet, dass
die Lochscheibe (7) zwischen 20 und 40, vorzugs-
weise zwischen 25 und 35, besonders bevorzugt 30,
Ausnehmungen (8) zum Aufnehmen der Bürsten-
zöpfe (6) aufweist.

5. Bürste nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurchgekennzeichnet, dass
die Lochscheibe (7) eine Dicke von 2 bis 4 mm, vor-
zugsweise 2,5 bis 3,5 mm, besonders bevorzugt 3
mm, aufweist.

6. Bürste nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurchgekennzeichnet, dass
die Ausnehmungen (8) der Lochscheibe (7) als
Langlöcher ausgebildet sind.

7. Bürste nach Anspruch 6,
dadurchgekennzeichnet, dass
die Langlöcher eine Breite von 3 bis 5 mm, vorzugs-
weise 3,5 bis 4,5 mm, besonders bevorzugt 4 mm,
aufweisen.

8. Bürste nach Anspruch 6 oder 7,
dadurchgekennzeichnet, dass
die Langlöcher eine Länge von 6 bis 8 mm, vorzugs-
weise 6,5 bis 7,5 mm, besonders bevorzugt 7 mm,
aufweisen.

9. Bürste nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurchgekennzeichnet, dass
der Abstand zwischen den Ausnehmungen (8) der
Lochscheibe (7) in Umfangsrichtung derselben 3 bis
5 mm, vorzugsweise 3,5 bis 4,5 mm, besonders be-
vorzugt 3,8 bis 3,9 mm, beträgt.

10. Bürste nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurchgekennzeichnet, dass
der Durchmesser der Bohrung (10) der Lochscheibe
(7) 45 bis 60 mm, vorzugsweise 50 bis 56 mm, be-
sonders bevorzugt 53 mm, beträgt.
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